
Seite 1 von 2 
  

An einen Haushalt Amtliche Mitteilung 15/2015 Zugestellt durch Post.at 

 Gemeinde Adnet  21.08.2015 

 Adnet 18, 5421 Adnet Telefon 06245/84041 

  Fax 06245/84041-33 

  www.adnet.at 
  gemeinde@adnet.at 

 

MUSIKFEST 
125 Jahre 

Steinhauer  

Musikkapelle Adnet 

04. - 06. Sept. 2015 
FESTPROGRAMM 
 

Freitag, 04.09.2015 ZAPFENSTREICH und BIERANSTICH 

18.00 Uhr  Zapfenstreich am Dorfplatz 

Im Anschluss Unterhaltung im Festzelt mit den „Stoaklopfern“ 

22.00 Uhr  „Die Bayernrocker“ 
 

Samstag, 05.09.2015 FESTAKT mit Defilierung 

13.00 Uhr  Oldtimer-Treffen mit Fahrzeugschau Oldtimer-Club Adnet +    

  St. Koloman (Für Unterhaltung und das leibliche Wohl im Festzelt ist gesorgt) 

18.00 Uhr  Wortgottesdienst 

19.00 Uhr  Unterhaltung im Festzelt durch die „Emausjünger“  

21.00 Uhr  „Die Lauser“ 
 

Sonntag, 06.09.2015 BEZIRKSMUSIKFEST 

09.30 Uhr  Festmesse und Weihe der neuen Tracht 

11.30 Uhr  Unterhaltung im Festzelt mit der BBK Regau 

14.30 Uhr  „MaChlast“ 
 

Wir laden alle Adneterinnen und Adneter herzlich ein, mit uns zu feiern. 
 

Jegliche Art der Unterstützung aus der Adneter Bevölkerung vom Aufbau ab  
dem 29.08. bis zum Abbau am 07.09. ist uns sehr willkommen! 

 

An den Festtagen kommt es zu Verkehrsbehinderungen und Straßensperren, 
wir bitten um Ihr Verständnis. 

 Geschätzte Bevölkerung von Adnet! 

http://www.adnet.at/
mailto:gemeinde@adnet.at
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Überragendes Strauchwerk auf öffentlichen Straßen 
 

Im Gemeindegebiet von Adnet wurde festgestellt, dass immer wieder Sträucher und Äste auf 
die Gemeindestraßen, Gehsteige sowie Geh- und Radwege ragen.  
Bei Sträuchern, die bereits im trockenen Zustand geringfügig auf die Fahrbahn ragen, ist zu 
erwarten, dass diese bei Regen weiter in die Straße oder Gehwege hängen und eine größere 
Behinderung für den Verkehr darstellen werden. 
Insbesondere stellen die Sträucher eine Gefahr für die Schüler auf dem Schulweg, sowie 
Radfahrer und Fußgänger dar, da diese auf die Fahrbahn treten müssen, um auszuweichen. 
Zur Vermeidung von nicht notwendigen und vorhersehbaren Unfällen wird daher ersucht, 
überragendes Strauchwerk bis auf die Grundgrenze zurückzuschneiden. 
 
Gemäß § 91 der Straßenverkehrsordnung sind die Eigentümer der an die Straße 
angrenzenden Liegenschaften verpflichtet, Bäume, Sträucher und Hecken so 
zurückzuschneiden, dass sie die freie Sicht auf Straßenverkehrszeichen, Wegweiser, 
Straßenbezeichnungstafeln etc. nicht beeinträchtigen. 
 
Die Verkehrszeichen müssen aus einer Entfernung von mindestens 20 – 30 m zu sehen sein. 
Die Hecken entlang von Gehsteigen müssen bis zum Gartenzaun bzw. zur hausseitigen 
Gehsteigbegrenzung zurückgeschnitten werden, Durchgangshöhe mindestens 2,5 m. Über 
der Fahrbahn muss die freie Durchfahrtshöhe mindestens 4,5 m betragen. Eine 
Nichtbeachtung dieser Maßnahmen ist als Verwaltungsübertretung strafbar. Sollte durch 
nicht sichtbare Verkehrszeichen ein Unfall verursacht oder zumindest mitverursacht werden, 
ist der Liegenschaftseigentümer auch zivilrechtlich haftbar. 
 
Ich bitte daher die Grundeigentümer, die Sträucher und die überragenden Äste unbedingt zu 
entfernen. Danke für Ihr Verständnis. 
 

         Der Bürgermeister 
           Auer Wolfgang 

 

 

              Genuss Factory Outlet Adnet 

Wir haben für Sie ausgefallene Gewürzmischungen und  

zeitlose Klassiker wie BBQ-, Steak-, Fisch-, Bratkartoffel-, 

Chiligewürzmischungen, Geschenkskörbe, Geschenkssets, 

Kochbücher, Schokolade, Edelbrände, Liköre, Weine, Zucker, 

Öle, u.v.m. 
-SCHUHBECK Gewürze 
-ZOTTER Schokoladen 
-REBER Confiserie 
-ausgewählte Weine und Edelbrände 
 

jeden Freitag von 09.00-18.00 Uhr und  

jeden Samstag 08.00 – 13.00 Uhr 
Adnet 305 (bei Tischlerei Hirscher) 
Kontakt: 06245/733 97   www.genussfactory.com  


